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1 Ausgangslage 

1.1 Anlass 

Arlesheim gilt zusammen mit Dornach als eines der Zentren der anthroposophischen Bewegung. Der 
Verein für Krebsforschung (VfK) ist Eigentümer der Liegenschaften im QP-Areal. Das Gebäude auf der 
Parzelle 1534, Haus HISCIA genannt, ist an die Iscador AG vermietet. Die Iscador AG ist eine Ausgrün-
dung des Vereins für Krebsforschung. Ihr Aktienkapital ist mehrheitlich im Besitz des Vereins. 

Die Iscador AG ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das pflanzliche Präparate für die integrative Be-
handlung von Krebserkrankungen herstellt und im Verbund mit dem Verein für Krebsforschung wissen-
schaftlich erforscht. Zentrales Forschungsgebiet des Vereins ist die Optimierung der Misteltherapie in 
der Behandlung von Krebs. 

Der Verein für Krebsforschung möchte die Gebäude auf dem bestehenden Areal angesichts des erhöh-
ten Platzbedarfs der Iscador AG für die Produktion erweitern. Dabei ist den hohen Anforderung Rech-
nung zu tragen, welche die Swissmedic als Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte stellt, insbesondere an sterile Arzneiformen, um deren Herstellung es sich schwerpunkt-
mässig handelt. Aufgrund dieser Anforderungen und des erhöhten Platzbedarfs sollten im Rahmen ei-
nes Workshopverfahrens die genauen Anforderungen hinsichtlich Nutzungen, Raumbedarf Aussen-
raum, Erschliessung, Parkierung etc. geklärt und deren Umsetzung auf dem Areal erarbeitet werden. 
Das aus dem Workshopverfahren resultierende Bebauungs-, Aussenraum- und Erschliessungskonzept 
(gemäss Abschlussdossier des Workshopverfahrens vom 26.06.2023) soll nun mittels einer Quartierpla-
nung öffentlich-rechtlich sichergestellt werden.  
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1.2 Zone mit Quartierplanpflicht «Stollenrain I» 

Im Zonenplan Siedlung wurden im Gebiet Stollenrain zwei Zonen mit Quartierplanpflicht festgelegt: 

Stollenrain I (zwischen Stollenrain und Hirslandweg) und Stollenrain II (Brachmatt) (nördlich Hirsland-

weg).  

 

Abb. 1: Zonenplan Siedlung mit Zonen mit Quartierplanpflicht (rote Bandierung) und Quartierplanperimeter  
(blau markiert) 

Im Gebiet des «Stollenrain I» wurden bereits mehrere Quartierpläne erstellt. 

 
Abb. 2: Zonenplan mit rechtsgültigen Quartierplänen (Quelle: Geoportal, 2024) 

Mit dem vorliegenden Quartierplan wird die letzte Fläche der Zone mit Quartierplanpflicht Stollenrain I 

mit einem Quartierplan versehen (im Plan hellgrau). Für eine eindeutige Zuordnung des Quartierplanes 

erhält dieser, gestützt auf den angrenzenden Kirschweg, die Bezeichnung Kirschweg. Im Quartierplan zu 

Grunde liegenden Workshopverfahren wurde das Areal noch als «Stollenrain I» bzw. «Stollenrain 

Nord» bezeichnet. Die Umbenennung hat erst danach stattgefunden. 
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Mit dem vorliegenden Quartierplan «Kirschweg» erhält der letzte Teil innerhalb der Zone mit Quartier-

planpflicht «Stollenrain I» erstmalig eigene Quartierplanvorschriften. Infolge der direkten Nachbar-

schaft zum QP «Klinik Arlesheim» und den gegenseitigen, engen Abhängigkeiten zwischen den beiden 

QPs (Zielsetzung: «Schaffung eines städtebaulichen Ensembles über die Parzellengrenze hinweg», Er-

schliessung des neuen Laborgebäudes der Klinik Arlesheim, Zufahrt zu Besucherparkplätzen, gemein-

same Parklandschaft, Verlauf Mistelweg, Forschung / Produktion / klinische Anwendung etc.) stellt sich 

die Frage, ob es nicht zielführend und effizient wäre, anstelle eines zusätzlichen Quartierplanes den QP 

«Klinik Arlesheim» zu mutieren.  

Bei einer Mutation müsste der Perimeter inklusive den planlichen Inhalten und das Reglement ergänzt 

werden. Auch wenn diese Ergänzung auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, gibt es gewichtige Argu-

mente, die dagegensprechen: 

Ҧ Es bestehen zwei verschiedene Grundeigentümerschaften: 

¶ Die Anpassung des Quartierplanes «Klinik Arlesheim» bedürfte somit auch der Zustimmung der 

Eigentümerschaft der Klinik Arlesheim. 

¶ Bei späteren Mutationen an einem der beiden Areale müssten immer beide Parteien zustim-

men (und in den Planungsprozess einbezogen werden), das würde die Anpassungen erschwe-

ren. 

Ҧ Die beiden Institutionen sind unabhängig voneinander. 

Ҧ Auch die beiden Planungen sind mit Ausnahme der oben genannten Punkte unabhängig voneinan-

der. 

Ҧ Die bestehenden, bzw. vorgesehenen Vorschriften sind sehr spezifisch auf das jeweilige Areal und 

das dem Quartierplan zugrundeliegende Projekt ausgearbeitet. Gemeinsame Vorgaben würden ent-

weder zu unerwünschten Anpassungen der Vorschiften für den Kirschweg führen und / oder das 

Reglement der Klinik Arlesheim wesentlich ergänzen (und damit die Lesbarkeit / Verständlichkeit 

erschweren). 

Ҧ Der Quartierplan «Klinik Arlesheim» wurde 2017 genehmigt, es stellt sich daher bei einer Erweite-

rung die Frage nach der Planbeständigkeit. 

Gestützt auf diese Ausganglage wird eine Erweiterung des bestehenden Quartierplanes der Klinik Arles-

heim als ungeeignet beurteilt. Der Quartierplan Kirschweg wird, wo notwendig, auf den Quartierplan 

Klink Arlesheim abgestimmt. 
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1.3 Räumliche Lage und Abgrenzung 

 
Abb. 3: Orthofoto mit Quartierplanperimeter und bestehenden Gebäuden (projektierte Gebäude  
Klinik Arlesheim rot markiert) (Quelle: Geoportal, 2023) 

Der Quartierplanperimeter umfasst die Parzellen Nr. 1381, 1534 und 1771. Die Parzellen Nr. 1381 und 

1534 befinden sich im Eigentum des VfK. Die Parzelle Nr. 1771 befindet sich im Miteigentum des VfK 

und der angrenzenden Klink Arlesheim. 

Die genannten Parzellen umfassen folgende Flächen: 

Parzelle Nr. 1381 2'213 m2 

Parzelle Nr. 1534 2'001 m2 

Parzelle Nr. 1771 221 m2 

Total: 4'435 m2 

 

Das Quartierplanareal umfasst somit eine Grösse von fast 4'500 m2. 

Der Kirschweg (Parzelle Nr. 1382), über den das Areal erschlossen ist, befindet sich im Eigentum der 

Einwohnergemeinde Arlesheim. 
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1.4 Umgebung 

 
Abb. 4: Orthofoto mit Quartierplanperimeter und bestehenden Gebäuden (projektierte Gebäude ausserhalb Quar-
tierplanperimeter Arlesheim rot markiert) (Quelle: Geoportal, 2023) 

 

In unmittelbarer Nähe grenzt östlich an das Areal die Klinik Arlesheim und südlich der Wielandpark der 

Wieland Stiftung. Nördlich und westlich des Quartierplanareals befinden sich Einfamilienhäuser. 
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Abb. 5: Orthofoto mit Quartierplanperimeter (rot), Talstrasse (gelb), historischem Ortskern (blau) und Gemeinde-
grenzen (weiss) (Quelle: Geoportal, 2023) 

 

Das Quartierplanareal liegt im südwestlichen Siedlungsgebiet der Gemeinde Arlesheim. Es befindet sich 

zwischen der Talstrasse in der Talsohle und dem historischen Dorfkern auf der Anhöhe.  
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2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Projektpartner 

Die Quartierplanung Kirschweg wurde von der Einwohnergemeinde Arlesheim in Zusammenarbeit mit: 

¶ Verein für Krebsforschung, Arlesheim | Eigentümerschaft 

¶ Johannes Sloendregt, Dornach | Architekt 

¶ Menarvis AG, Oberwil | Landschaftsarchitektur 

¶ Glaser Saxer Keller AG, Bottmingen | Verkehrsplaner 

¶ Jermann Ingenieure + Geometer AG, Arlesheim | Raumplaner 

ausgearbeitet. 

 

2.2 Bisherige Planungsschritte 

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend dargestellt: 

Oktober 2019 ς April 2023 Workshopverfahren 

Anfang Juni 2023 Freigabe Gemeinderat Erarbeitung Quartierplanung 

Juni 2023 ς Juni 2024 Entwurf Planungsunterlagen 

April 2024 Vernehmlassung kommunale Kommissionen z. Hd. 

Gemeinderat 

16. April 2024 Freigabe Gemeinderat 

17. Juni 2024 Nachbarschaftsinformation 

September 2024 ς Januar 2025 kantonale Vorprüfung 

November 2024 öffentliche Mitwirkung 

Januar 2025 - Mai 2025 Bereinigung 

 

2.3 Weitere Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor: 

Juni 2025 Beschlussfassung Gemeinderat z. Hd. GV 

September 2025 Beschlussfassung Gemeindeversammlung (GV) 

Oktober 2025 Referendumsfrist (30 Tage) 

November 2025 Öffentliche Planauflage (Dauer 30 Tage) 

Dezember 2025 Allfällige Einspracheverhandlungen 

Januar 2026 Eingabe zur regierungsrätlichen Genehmigung 
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3 Ziele der Planung 

Mit der Quartierplanung Kirschweg werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: 

¶ Realisierung eines funktionalen Gebäudes, das die hohen Anforderungen der Swissmedic erfüllt 

¶ Bauliche Entwicklung unter Wahrung des anthroposophisch historisch bedeutsamen Ortes 

¶ Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

¶ Realisierung eines ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Projektes 

¶ Schaffung eines städtebaulichen Ensembles mit guter Einpassung in die Überbauung der Umge-

bung 

¶ Etappierung mit Ermöglichung einer ununterbrochenen Heilmittelproduktion 

¶ Schaffung eines ökologisch und qualitativ hochwertigen Aussenraumes 

¶ Erhaltung der zusammenhängenden Parklandschaft mit Abstimmung an den Schnittstellen 

¶ Reduktion des motorisierten Individualverkehrs im Wohnquartier 

¶ Förderung des Fuss- und Radverkehrs und der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch 

ein adäquates Mobilitätsmanagement 

¶ Sicherstellung der Erschliessung des neuen Laborgebäudes der Klinik Arlesheim 

4 Rahmenbedingungen 

4.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

Ҧ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979  

Ҧ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000  

Ҧ Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983, insbesondere Art. 20f. (Lärm)  

Ҧ Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986  

Ҧ Gewässerschutzgesetz (GSchG) vom 24. Januar 1991  

Ҧ Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 

 

4.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

Ҧ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998  

Ҧ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 
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4.3 Kantonaler Richtplan 

 

       

        Planungsgebiet 

Abb. 6: Auszug kantonaler Richtplan (Siedlung, Landschaft, Verkehr) (Quelle: GeoView BL, 2023) 

 

Das Planungsareal befindet sich mitten im Siedlungsgebiet an einer kantonalen Radroute. Zwischen 

Stollenrain und Bahnhofsgebiet befindet sich ein Entwicklungsgebiet. 

4.4 Zonenvorschriften 

 

   
   

 
  

Abb. 7: Zonenplan (Quelle: GeoView BL, 2023) 
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Das Planungsareal grenzt im Osten und Süden an Quartierplangebiete an. Im Westen und Norden folgt 

die Wohn- und Geschäftszone WG3. In unmittelbarer Nähe sind keine Schutzobjekte vorhanden. 

Der Quartierplan Kirschweg wird gestützt auf die «Zone mit Quartierplanflicht Stollenrain I» erstellt 

(vgl. Kapitel 1.2). Gemäss Zonenreglement (§ 11.5) gelten für diese Zone folgende Vorgaben: 

1 Zulässige Nutzungsarten: Gesundheit und Pflege, Wohnen, öffentliche Nutzungen, Bildung und Erzie-

hung, Kultur, Restauration sowie wenig störende Betriebe. 

2 Die bestehende Parklandschaft mit ihren vielfältigen Grünstrukturen bildet die Grundlage für künftige 

Quartierplanungen. Sie ist so weit wie möglich zu schonen und der bestehende Baumbestand möglichst 

zu erhalten. Die Wahrnehmbarkeit der Grünanlagen von aussen ist sicherzustellen. 

3 Neubauten haben in Bezug auf Lage, Grösse, Gestaltung und Anordnung auf die wertvollen Freiräume 

Rücksicht zu nehmen und dürfen deren Charakter nicht beeinträchtigen. Die Gebäudehöhen haben sich 

den Baumkronen unterzuordnen, massgebend ist das Bauminventar von 2015. 

4 Die Erschliessung des Areals ist gesamthaft zu planen. Sie ist sowohl innerhalb des Areals als auch für 

die Nachbarschaft möglichst quartierverträglich zu gestalten. 

5 Werden mehrere Quartierplanungen ausgearbeitet, so sind diese vorab durch eine übergeordnete Pla-

nung (z.B. Masterplanung) zu koordinieren. Diese Planung legt die wesentlichen Strukturelemente des 

Areals fest (Frei- und Grünräume, Bebauung, Nutzung, Erschliessung usw.). Zudem definiert sie die 

Schnittstellen zwischen den Quartierplanungen sowie mit der Nachbarschaft. Die übergeordnete Pla-

nung ist durch den Gemeinderat zu erlassen.  

Für die gesamthafte Planung wird im Kommentar zu den Zonenvorschriften auf die Testplanung «Stol-

lenrain Hirsland Brachmatt» von 2012 verwiesen.  
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4.5 Bau- und Strassenlinien 

 
Bandierte Linien = gültige Bau- und Strassenlinien 

Abb. 8: Bau- und Strassenlinien (Quelle: GeoView BL, 2023) 

 

Für das Planungsareal bestehen keine Bau- und Strassenlinien. 
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4.6 Erschliessung 

 

  
Abb. 9: Strassennetzplan (Quelle: Geoportal, 2023) 

 

Das Planungsgebiet stösst mit der nördlichen «Ecke» an die Erschliessungsstrasse Hirslandweg mit da-

rauf gelegener kantonaler Radroute. Vom Hirslandweg führt der Kirschweg als Erschliessungsweg zum 

Hauptbereich des Quartierplanes und nach Osten zur Klinik Arlesheim. Ab der östlichen Perimeter-

grenze wird die Wegverbindung als Fussweg / Fussverbindung durch das Areal der Klinik bis zum Stol-

lenrain fortgesetzt. Der Stollenrain gilt als Sammelstrasse. Aufgrund der Wichtigkeit als sichere Weg-

strecke für Kinder (Kindergarten- und Schulweg) ist ergänzend ein Fussweg / Fusswegverbindung mit 

durchgangserschwerenden Gestaltungsmassnahmen eingetragen. In kurzer Distanz zum Planungsge-

biet besteht im Südwesten die Tramhaltestelle Stollenrain. Auch der Bahnhof Dornach-Arlesheim ist gut 

erreichbar (nicht im Plan ersichtlich). Mit der nahen, im Westen gelegenen Hauptverkehrstrasse ist das 

Gebiet auch für den motorisierten Individualverkehr (MIV) sehr gut angeschlossen.  
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4.7 Lärm 

  
Abb. 10: Lärmempfindlichkeitsstufen (Quelle: GeoView BL, 2023) 

 

Das Planungsgebiet ist der Empfindlichkeitsstufe II zugewiesen. 

 

4.8 Waldgrenzen 

 
Abb. 11: Statische Waldgrenzen (rot) (Quelle: GeoView BL, 2023) 

 

Das Planungsgebiet grenzt nicht an Waldareale an. 

 



Quartierplanung Kirschweg  Gemeinde Arlesheim 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV mit Stand 23.04.2025 19/60 

4.9 Naturgefahren 

  
Abb. 12: Naturgefahrenkarte (Quelle: GeoView BL, 2023) Abb. 13: Gefährdungskarte Oberflächenabfluss CH 

(Quelle: Geoportal, 2025) 

Im Planungsgebiet bzw. daran angrenzend sind keine Naturgefahren ausgewiesen. Oberflächenabflüsse 

bestehen in der Umgebung vorallem entlang von Strassen / Wegen. Der Schutz vor Oberflächenabfluss 

ist im Baugesuch nachzuweisen. 

 

4.10 Gewässer und Gewässerraum 

 
Abb. 14: Gewässerraum (blau) (Quelle: GeoView BL, 2023) 

 

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in der Nähe eines Gewässers / Gewässerraumes. 
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4.11 Störfall 

 

 
 

Abb. 15: Störfall (Quelle: GeoView BL, 2023) 
 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Nähe einer Strasse mit Transportrisikos. 
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4.12 Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim 

4.12.1 Bestandesplan Quartierprägende Elemente und Räume 

 
Abb. 16: Bestandesplan Quartierprägende Elemente und Räume 
(Quelle: Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim von 2015) 

 

Das Planungsgebiet weist im südlichen Teil einen Grünraum von hoher Qualität auf. Hier ist zudem eine 

hohe Anzahl an quartierprägenden Bäumen vorhanden. Die südliche Begrenzung sowie der Querweg 

werden durch Hecken definiert. Im Südwesten wird das Gelände mittels Stützmauer und Böschung ab-

gefangen. Weiter sind die bestehenden Wege am nordwestlichen Rand sowie die querende Wegverbin-

dung zur Klinik Arlesheim aufgenommen. Die Wegbeziehung im Osten ist ebenfalls eingetragen, im Be-

stand jedoch nur als schmaler Fussweg vorhanden 
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4.12.2  Bestandesplan Freiraumtypologie 

 
Abb. 17: Bestandesplan Freiraumtypologie 
(Quelle: Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim von 2015) 

 

Das Planungsgebiet ist im Teil nördlich des bestehenden Gebäudes als Typ Garten eingetragen. Südlich 

des Kirschweges ist der Typ Park mit einem mittigen Zierelement (Blumenschmuck / Wasser) prägend. 
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4.12.3 Bestandesplan Bäume 

 
Abb. 18: Bestandesplan Bäume 
(Quelle: Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim von 2015) 

 

Im Planungsgebiet sind quartierprägende Bäume der Arten Birke, Eibe, Eiche, Fichte, Hängebuche so-
wie Tanne vorhanden. 
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4.12.4 Grün- und Freiraumkonzept 

 
Abb. 19: Grün- und Freiraumkonzept 
(Quelle: Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim von 2015) 

 

Gemäss dem Grün- und Freiraumkonzept sind im Planungsgebiet die bestehenden Räume (Gartencha-

rakter und Baugebiet im Park) mit ihrer Durchwegung zu erhalten bzw. zu stärken. Die Hangkanten und 

Böschungen sollen sichtbar bleiben. Die Hecke und die quartierprägenden Bäume sind zu erhalten. Ent-

lang der Wege sind die Ränder / Raumbegrenzungen zu stärken (Hecken- und Baumpflanzungen). 
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4.12.5 Konzept Erschliessung 

 

 
Abb. 20: Konzept Erschliessung (Quelle: Grün- und Freiraum und Verkehrskonzept Stollenrain, Arlesheim von 2015) 

 

Die bestehende Verbindung vom Kirschweg zum Stollenrain (mit Notzufahrt) ist zu herhalten, es sind 

jedoch Anpassungen möglich. Dabei wird davon ausgegangen, dass die bestehende Querung des Pla-

nungsgebietes wie bestehend beibehalten wird. 

 








































































